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12 Fazit 

Der Landkreis befindet sich seit 1995 in einer außerordentlich schwierigen wirtschaftlichen und 
finanziellen Lage. Er konnte in keinem Haushaltsjahr der gesetzlichen Forderung nach 
Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit entsprechen.  

Bereits mit dem Bericht über die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Haushaltsjahre 1995 bis 2005 vom 20. Dezember 2007 hatte der Rechnungshof die 
durchgängig mangelnde Haushaltsdisziplin und gröbste Verstöße gegen das kommunale 
Haushaltsrecht kritisiert. Als Ursache der prekären wirtschaftlichen Lage hatte der 
Rechnungshof neben den erheblichen Ausgaben für soziale Leistungen, insbesondere die 
Ausgabenwirtschaft sowohl im konsumtiven wie im investiven Bereich identifiziert. 
Investitionen im Schul- und Verwaltungsbereich sowie deren Folgekosten hatten den 
Landkreis wirtschaftlich weit überfordert. Mit unrealistischen Veranschlagungen von Erlösen 
aus der Veräußerung von Vermögensanlagen war der Haushalt regelmäßig nur formal 
ausgeglichen. Die gebotene Haushaltskonsolidierung hatte der Landkreis nur unzureichend 
und halbherzig in Angriff genommen. Sowohl der Landrat als auch der Kreistag waren der 
ihnen obliegenden Verantwortung nicht gerecht geworden. Der Rechnungshof hatte gefordert, 
das Haushaltssicherungskonzept 2005 - 2008 konsequent umzusetzen und durch eine 
stringente Haushalts- und Wirtschaftsführung eine Verbesserung der Haushaltssituation 
herbeizuführen. Der Landkreis kam dieser Forderung nicht nach, sodass dem Landkreis ein 
Beauftragter des Freistaats beigestellt wurde. 

Dem Beauftragten ist es 2014 bis 2015 aufgrund der bestehenden Verwaltungsstruktur, des 
Verhaltens der Organe des Landkreises und des Zusammenwirkens von Kreistag und 
Verwaltung nicht gelungen, die prekäre Haushaltssituation zu verbessern. Der Beauftragte 
hatte seine Einschätzung der Situation des Landkreises abschließend zusammengefasst.221

Darin hatte er angegeben, dass auch in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen 
erforderlich seien, um die Haushaltskonsolidierung zu erreichen. Er hatte auf Mängel in der 
Verwaltungsorganisation und im Controlling, fehlenden Willen zum Sparen und auf fehlende 
Konzepte in den Bereichen Personalentwicklung und Schulnetzplanung hingewiesen. 

Im geprüften Zeitraum 2006 bis 2016 hat der Landkreis drei Haushaltssicherungskonzepte 
verfolgt; ein viertes hat sich zum Ende des geprüften Zeitraums in der Umsetzung befunden. 
Die Haushaltssituation hat sich dennoch stetig verschlechtert. 

Während der Landkreis das Zutun Dritter zur Verbesserung seiner Situation voraussetzte und 
regelmäßig von zusätzlichen Finanzhilfen des Landes (bis 2017 insgesamt rund 50 Mio. EUR) 
ausging, hat er gleichzeitig auf eigene Einnahmen verzichtet. Der Landkreis ist Aufforderungen 
des TLVwA zur Haushaltskonsolidierung nicht, nicht fristgerecht oder in nicht geeigneter Form 
nachgekommen. Er hat Auflagen des TLVwA wiederholt nicht beachtet und Entscheidungen 
getroffen, die seinen Haushalt und seine Leistungsfähigkeit langfristig nachteilig beeinflussen. 
Verwaltung und Landrat haben den Kreistag nur unzureichend über die zu entscheidenden 
Sachverhalte informiert. Der Kreistag hat Haushaltssatzungen verspätet oder nicht 
beschlossen, widersprüchliche Beschlüsse gefasst und der Verwaltung unklare 
Handlungsaufträge erteilt.  

Rechtswidrige, unrealistische und nicht begründete Veranschlagungen führten zu 
Haushaltssatzungen, die nicht die tatsächliche Haushaltslage und den notwendigen 
Haushaltsrahmen widerspiegelten. Buchungen nach dem Abschlusstag veränderten 
rechtswidrig die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre. Die Fehlbeträge wuchsen an. 

Nach Ansicht des Rechnungshofs verfügen die Landkreisverwaltung und der Kreistag nicht 
über die notwendigen infrastrukturellen Ressourcen und Kenntnisse, die ihnen übertragenen 
Aufgaben fehlerfrei und ohne finanziellen Nachteil für den Landkreis zu erledigen und der 
übertragenen Verantwortung gerecht zu werden. Fachdienste sind unzureichend ausgestattet. 

                                                
221  Vgl. Schreiben vom 28. Januar 2015 an das TLVwA als Aufsichtsbehörde zum Ende seiner Beauftragung. 
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